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RS OGH 1953/7/4 1Ob143/53
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.07.1953

Norm

ABGB §364 B1

ABGB §1318

Rechtssatz

Aus § 1318 ABGB ergibt sich, daß eine P7icht des Stockwerksbewohners besteht, übermäßiges Blumengießen, das eine

Beschmutzung der darunter liegenden Fenster zur Folge hat, zu unterlassen.
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